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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternehmens 

1.1 Produktidentifikator 

Handelsname 
 

: PCI APOTEN PU, PART A 
 

Produktnummer 
 

: 000000000054197365 
 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 
 

: Produkt für die Bauchemie 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firma 
 

: PCI Augsburg GmbH 
PICCARDSTR. 11 
86159  AUGSBURG 
 

Telefon 
 

: +4982159010 
 

Telefax 
 

: +498215901372 
 

E-Mailadresse der für SDB 
verantwortlichen Person 
 

: mabas-eb@mbcc-group.com 
 
 
 

1.4 Notrufnummer 

ChemTel: +1-813-248-0585 
 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Das Produkt ist nach GHS-Kriterien nicht einstufungspflichtig. 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Das Produkt ist nach GHS-Kriterien nicht kennzeichnungspflichtig. 
 

2.3 Sonstige Gefahren 

Keine besonderen Gefahren bekannt, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang 
beachtet werden. 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 

mailto:mabas-eb@mbcc-group.com
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Chemische Charakterisie-
rung 
 

: Zubereitung auf Basis: 
Polyalkohol 
 

Inhaltsstoffe 

Anmerkungen :  Keine besonderen Gefahren bekannt. 
 

 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise 
 

:  Helfer auf Selbstschutz achten. 
Verunreinigte Kleidung entfernen. 

 
Nach Einatmen 
 

:  Ruhe, Frischluft, Arzthilfe. 
 

Nach Hautkontakt 
 

:  mit Wasser und Seife gründlich abwaschen 
Wenn Reizwirkungen auftreten, Arzt aufsuchen. 
 

Nach Augenkontakt 
 

:  Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser 
abspülen und Arzt konsultieren. 
 

Nach Verschlucken 
 

:  Mund ausspülen und 200 - 300 ml Wasser nachtrinken. 
Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpa-
ckung oder Etikett vorzeigen. 
Erbrechen nur auslösen, wenn dies durch eine Giftnotrufzent-
rale oder einen Arzt angewiesen wird. 
Niemals Erbrechen verursachen oder etwas über den Mund 
verabreichen, wenn die verletzte Person bewusstlos ist oder 
unter Krämpfen leidet. 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Keine bekannt. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Behandlung 
 

: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktio-
nen), kein spezifisches Antidot bekannt. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel 
 

:  Schaum 
Wassernebel 
Löschpulver 
Kohlendioxid (CO2) 
 

Ungeeignete Löschmittel 
 

:  Wasservollstrahl 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 

:  Entwicklung von Rauch/Nebel. 
Im Brandfall können folgende gefährliche Zerfallprodukte ent-
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 stehen: 
 

Gefährliche Verbrennungs-
produkte 
 

:  gesundheitsschädliche Dämpfe 
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere Schutzausrüs-
tung für die Brandbekämp-
fung 
 

:  Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  
 

Weitere Information 
 

:  Gefährdung hängt von den verbrennenden Stoffen und den 
Brandbedingungen ab. 
Kontaminiertes Löschwasser muss entsprechend den behörd-
lichen Vorschriften entsorgt werden. 
 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwen-
dende Verfahren 

Personenbezogene Vor-
sichtsmaßnahmen 
 

:  Dampf/Aerosol/Sprühnebel nicht einatmen. 
Persönliche Schutzkleidung verwenden. 
Berührung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden. 
 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen 
 

:  Verunreinigtes Wasser/Löschwasser zurückhalten. 
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser 
gelangen lassen. 
 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren 
 

:  Das aufgenommene Material sofort vorschriftsmäßig entsor-
gen. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8., Hinweise zur Entsorgung finden Sie in Ab-
schnitt 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Um-
gang  

: Aerosolbildung vermeiden. 
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. 
Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnah-
men erforderlich.  

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 
 

:  Das Produkt ist brennbar.  
 

Hygienemaßnahmen  :  Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Vor 
Pausen und Arbeitsende Hände und/oder Gesicht waschen. 
Nach der Arbeit für Hautreinigung und Hautpflege sorgen. 
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Handschuhe müssen regelmäßig und vor Gebrauch geprüft 
werden. Sie sind bei Bedarf zu ersetzen (z.B. kleine Leckstel-
len).   

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Weitere Angaben zu Lager-
bedingungen 
 

:  Behälter dicht geschlossen an einem trockenen Ort aufbewah-
ren. Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten 
Ort, entfernt von Zündquellen, Hitze oder Flammen aufbewah-
ren. Frostgeschützt lagern.  
 

Zusammenlagerungshinweise 
 

: Trennung von Laugen. 
Trennung von Oxidationsmitteln. 
Trennung von Nahrungs-, Genuss-, Futtermitteln. 
 

Lagerklasse (TRGS 510) 
 

:  10, Brennbare Flüssigkeiten  
 

7.3 Spezifische Endanwendungen 

Bestimmte Verwendung(en) 
 

:  Bei den relevanten identifizierten Verwendungen gemäß Ab-
schnitt 1 sind die in diesem Abschnitt 7 genannten Hinweise 
zu beachten. 
 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzaus-
rüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte 

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der 
Exposition) 

Zu überwachende Para-
meter 

Grundlage 

Chrom-III-oxid 1308-38-9 AGW (Einatem-
bare Fraktion) 

2 mg/m3 
(Chrom) 

DE TRGS 
900  

Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 1;(I)   
TWA 2 mg/m3 

(Chrom) 
2006/15/EC 

 
Weitere Information: Indikativ   

TWA-Wert 2 mg/m3 OEL (EU)   
AGW (Einatem-
bare Fraktion) 

2 mg/m3 
(Chrom (Cr)) 

TRGS 900 
(DE)  

Weitere Information: Der Grenzwert bezieht sich auf den Metallgehalt (ge-
messen als Metall). 

Zeolithe 1318-02-1 TWA-Wert (Alve-
olengängige 
Fraktion) 

1,25 mg/m3 BASF-
Empfehlung 

Cobaltaluminat 
blaues Spinell 

1345-16-0 Toleranzkonzent-
ration (Risiko 
4:1000): (Alveo-
lengängige Frak-
tion) 

5 µg/m³ TRGS 910 

  
Akzeptanzkon-
zentration (Risiko 
4:10000): (Alveo-

0.5 µg/m³ TRGS 910 
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lengängige Frak-
tion) 

Bismutvanadium-
tetraoxid 

14059-33-7 AGW (Alveolen-
gängige Fraktion) 

0,001 mg/m3 DE TRGS 
900  

Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 8;(II)   
AGW (Alveolen-
gängige Fraktion) 

0,001 mg/m3 TRGS 900 
(DE) 

Chromantimontit-
anlederfarbenrutil 

68186-90-3 AGW (Einatem-
bare Fraktion) 

10 mg/m3 
(Titaniumdioxid) 

DE TRGS 
900  

Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 2;(II)   
AGW (Alveolen-
gängige Fraktion) 

1,25 mg/m3 
(Titaniumdioxid) 

DE TRGS 
900  

Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 2;(II)   
TWA-Wert 2 mg/m3 OEL (EU)   
AGW (Einatem-
bare Fraktion) 

2 mg/m3 
(Chrom (Cr)) 

TRGS 900 
(DE)  

Weitere Information: Der Grenzwert bezieht sich auf den Metallgehalt (ge-
messen als Metall). 

Quarz (SiO2) 14808-60-7 TWA (Atembarer 
Staub) 

0,1 mg/m3 2004/37/EC 

 
Weitere Information: Karzinogene oder Mutagene   

TWA-Wert (Alve-
olengängige 
Fraktion und 
Staub oder 
Rauch) 

0,1 mg/m3 Richtlinie 
2004/37/EG 

Um die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen, z.B. Lüftung oder die Notwendigkeit von Atem-
schutz zu überprüfen, kann eine messtechnische Überwachung des Arbeitsplatzes notwendig 
sein. Da dies eine spezielle Fachkunde erfordert, sollten dafür nur akkreditierte Messstellen be-
auftragt werden., Bezüglich geeigneter Verfahren zur Ermittlung inhalativer Exposition sind die 
europäischen Normen EN 482, 689 und 14042 anzuwenden., Zusätzlich ist die TRGS 402 in 
Deutschland zu beachten. 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Persönliche Schutzausrüstung 

Augenschutz :  Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166)  
Handschutz 

 
Anmerkungen  : Geeignete chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN 

374) auch bei längerem, direktem Kontakt (empfohlen: 
Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit 
nach EN 374): z.B. aus Nitrilkautschuk (0,4 mm), Chloro-
prenkautschuk (0,5 mm), Butylkautschuk (0,7 mm), u.a. We-
gen großer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen 
der Hersteller zu beachten.   

Haut- und Körperschutz :  Schutzanzug aus dickem Stoff  
Atemschutz :  Atemschutz bei Freisetzung von Dämpfen/Aerosolen. 

Partikelfilter mit mittlerem Rückhaltevermögen für feste und 
flüssige Partikel (z. B. EN 143 oder 149, Typ P2 oder FFP2)  

Schutzmaßnahmen :  Um eine Anschmutzung beim Umgang zu verhindern, sollten 
geschlossene Arbeitskleidung und Arbeitshandschuhe be-
nutzt werden. 
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aussehen  : Flüssigkeit  
Farbe  :  verschieden, je nach Einfärbung  
Geruch  :  charakteristisch  
pH-Wert  : unlöslich nicht anwendbar  

 
Schmelzpunkt  : Keine Daten verfügbar  

 
Siedepunkt  : > 250 °C 
Flammpunkt  : > 100 °C 

Methode: Flammpunktprüfung im geschlossenen Tiegel, Be-
stimmung des Flammpunktes 
 

Entzündbarkeit (fest, gasför-
mig)  

: nicht leicht entzündlich 
 

Dampfdruck  : Keine Daten verfügbar  
 

Dichte  : ca. 1,54 g/cm3 (20 °C) 
 

Löslichkeit(en) 
Wasserlöslichkeit  : unlöslich  (20 °C) 

 
Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser  

: nicht anwendbar für Mischungen  
 

Selbstentzündungstemperatur  : Keine Daten verfügbar  
 

Zersetzungstemperatur  :  Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lage-
rung und Umgang beachtet werden.  
 

Viskosität 
Viskosität, dynamisch  : ca. 5.400 mPa.s (23 °C) 

Methode: Viskosimetrie; Messung von Viskositäten und Fließ-
kurven mit Rotationsviskosimetern mit Standardgeometrie 
 

Explosive Eigenschaften  : Nicht explosiv 
Nicht explosiv 
 

Oxidierende Eigenschaften  : nicht brandfördernd 
 

9.2 Sonstige Angaben 

Keine Daten verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang be-
achtet werden. 
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10.2 Chemische Stabilität 

Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet wer-
den. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Gefährliche Reaktionen 
 

:  Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für 
Lagerung und Umgang beachtet werden. 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Zu vermeidende Bedingungen 
 

: Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung. 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 

Zu vermeidende Stoffe 
 

:  Starke Oxidationsmittel 
Starke Reduktionsmittel 
Starke Säuren 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Um-
gang beachtet werden. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Schwere Augenschädigung/-reizung 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Sensibilisierung durch Hautkontakt  

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Sensibilisierung durch Einatmen  

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Keimzell-Mutagenität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Karzinogenität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Reproduktionstoxizität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 
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Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Aspirationstoxizität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Produkt: 

Keine Aspirationsgefahr anzunehmen. 
 

Weitere Information 

Produkt: 

Anmerkungen : Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten. 
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussagen zur Toxikolo-
gie wurden von den Eigenschaften der Einzelkomponenten 
abgeleitet. 

 
 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Keine Daten verfügbar 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Keine Daten verfügbar 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Produkt: 

Bioakkumulation  :  Anmerkungen: Keine Daten vorhanden. 
 

12.4 Mobilität im Boden 

Keine Daten verfügbar 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Nicht relevant 

12.6 Andere schädliche Wirkungen 

Produkt: 

Sonstige ökologische Hin-
weise  

:  Mit hoher Wahrscheinlichkeit akut nicht schädlich für Wasser-
organismen. 
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen. 
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den 
Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet. 
 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

Produkt :  Die nationalen und lokalen gesetzlichen Vorschriften sind zu 



SICHERHEITSDATENBLATT 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
 

PCI APOTEN PU, PART A 

 

 

Version  
1.1 

Überarbeitet am:  
07.08.2020 

SDB-Nummer:  
000000317288 

Datum der letzten Ausgabe: 01.07.2020 
Datum der ersten Ausgabe: 01.07.2020 

 

9 / 11 

beachten. 
Restmengen sind wie der Stoff/das Produkt zu entsorgen. 
 

Verunreinigte Verpackungen :  Vollständig entleerte Verpackungen können einem Recycling 
zugeführt werden. 
 

Abfallschlüssel-Nr. :  08 01 12, Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 08 01 11 fallen 
 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.3 Transportgefahrenklassen 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.4 Verpackungsgruppe 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.5 Umweltgefahren 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Nicht anwendbar 

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend. 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten für den Stoff oder das Gemisch 

 
Wassergefährdungsklasse : WGK 1 schwach wassergefährdend 

Anmerkungen: §8/§10 AwSV (Selbsteinstufung des Gemisches 
nach Rechenregel) 
 

Sonstige Vorschriften: 

Falls noch andere Rechtsvorschriften anzuwenden sind, die nicht bereits an anderer Stelle in 
diesem Sicherheitsdatenblatt aufgeführt sind, dann befinden sie sich in diesem Unterabschnitt.  

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 

Stoffsicherheitsbeurteilung nicht benötigt 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Volltext anderer Abkürzungen 
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2004/37/EC : Richtlinie 2004/37/EG über den Schutz der Arbeitnehmer ge-
gen Gefährdung durch Karzinogene oder Mutagene bei der 
Arbeit 

2006/15/EC : Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten 
BASF-Empfehlung : BASF-Empfehlung 
DE TRGS 900 : TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte 
OEL (EU) : Festlegung von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten und Richtlinien 

zum Schutz vor Gefährdungen durch chemische, physikali-
sche und biologische Mittel bei der Arbeit (EU) 

Richtlinie 2004/37/EG : Richtlinie 2004/37/EG über den Schutz der Arbeitnehmer ge-
gen Gefährdung durch Karzinogene und Mutagene bei der 
Arbeit 

TRGS 900 (DE) : TRGS 900 - Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz 'Luft-
grenzwerte' (Bekanntmachung des Bundesministeriums für 
Arbeit und Sozialordnung) 

TRGS 910 : TRGS 910: Risikobezogenes Maßnahmenkonzept für Tätig-
keiten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen (Deutschland) 

2004/37/EC / TWA : gewichteter Mittelwert 
2006/15/EC / TWA : Grenzwerte - 8 Stunden 
BASF-Empfehlung / TWA-
Wert 

: Zeitgewichteter Durchschnittswert (TWA): 

DE TRGS 900 / AGW : Arbeitsplatzgrenzwert 
OEL (EU) / TWA-Wert : Zeitgewichteter Durchschnittswert (TWA): 
Richtlinie 2004/37/EG / TWA-
Wert 

: Zeitgewichteter Durchschnittswert (TWA): 

TRGS 900 (DE) / AGW : Arbeitsplatzgrenzwert: 
TRGS 910 / Akzeptanzkon-
zentration (Risiko 4:10000): 

: Akzeptanzkonzentration (Risiko 4:10000) 

TRGS 910 / Toleranzkon-
zentration (Risiko 4:1000): 

: Toleranzkonzentration (Risiko 4:1000) 

 

ADN - Europäisches Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstrassen; ADR - Europäisches Übereinkommens über die internationale Beförde-
rung gefährlicher Güter auf der Straße; AICS - Australisches Verzeichnis chemischer Substan-
zen; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Ver-
ordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 
1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deut-
schen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische 
Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentra-
tion verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Not-
fallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration 
verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gu-
te Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftver-
kehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur 
Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzent-
ration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhan-
denen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefähr-
licher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- 
über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisati-
on für Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Kon-
zentration für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspo-
pulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der 
Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentrati-
on, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) 
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Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches 
Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - 
Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Phi-
lippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struk-
tur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlia-
ments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von 
Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenver-
kehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC 
- besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemi-
schen Substanzen; TRGS - Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle 
giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bio-
akkumulierbar 

Weitere Information 

Sonstige Angaben  :  GISCODE PU40: PU-Systeme, lösemittelfrei, gesundheits-
schädlich, sensibilisierend  

 
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Er-
kenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für 
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, 
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere 
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien 
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die 
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes 
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. 

 
DE / DE 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des 
Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 

Handelsname 
 

: PCI APOTEN PU PART B 
 

Produktnummer 
 

: 000000000054198478 
 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 
 

: Produkt für die Bauchemie 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firma 
 

: PCI Augsburg GmbH 
PICCARDSTR. 11 
86159  AUGSBURG 
 

Telefon 
 

: +4982159010 
 

Telefax 
 

: +498215901372 
 

E-Mailadresse der für SDB 
verantwortlichen Person 
 

: mabas-eb@mbcc-group.com 
 
 
 

1.4 Notrufnummer 

ChemTel: +1-813-248-0585 
 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Akute Toxizität, Kategorie 4   H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen.  
Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2   H315: Verursacht Hautreizungen.  
Augenreizung, Kategorie 2   H319: Verursacht schwere Augenreizung.  
Sensibilisierung durch Einatmen, 
Kategorie 1  

 H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige 
Symptome oder Atembeschwerden verursachen.  

Sensibilisierung durch Hautkontakt, 
Kategorie 1  

 H317: Kann allergische Hautreaktionen 
verursachen.  

Karzinogenität, Kategorie 2   H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen.  
Spezifische Zielorgan-Toxizität - 
einmalige Exposition, Kategorie 3, 
Reizung der Atemwege  

 H335: Kann die Atemwege reizen.  

Spezifische Zielorgan-Toxizität - 
wiederholte Exposition, Kategorie 2, 
Lunge  

 H373: Kann die Organe schädigen bei längerer 
oder wiederholter Exposition.  

mailto:mabas-eb@mbcc-group.com
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2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Gefahrenpiktogramme  : 

    

      

Signalwort 
 

: Gefahr 
 

Gefahrenhinweise 
 

: H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome 
oder Atembeschwerden verursachen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder 
wiederholter Exposition. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
 

Sicherheitshinweise 
 

: Prävention:  

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ 
Gesichtsschutz tragen. 
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen 
verwenden. 
P260 Staub oder Nebel nicht einatmen. 
P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. 
P261 Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ 
Aerosol vermeiden. 
P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und 
verstehen. 
P284 Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. 
P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des 
Arbeitsplatzes tragen. 
P264 Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle exponierten 
Hautstellen gründlich waschen. 

Reaktion:  

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder 
Arzt anrufen. 
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: 
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell 
vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 
spülen. 
P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft 
bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. 
P314 Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe 
hinzuziehen. 
P308 + P311 BEI Exposition oder falls betroffen: 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 
P303 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem 
Haar): Mit reichlich Wasser und Seife waschen. 
P333 + P311 Bei Hautreizung oder -ausschlag: 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 



SICHERHEITSDATENBLATT 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
 

PCI APOTEN PU PART B 

 

 

 

Version  
1.1 

Überarbeitet am:  
31.08.2020 

SDB-Nummer:  
000000249704 

Datum der letzten Ausgabe: 17.08.2020 
Datum der ersten Ausgabe: 17.08.2020 

 

3 / 14 

P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor 
erneutem Tragen waschen. 
P332 + P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ 
ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
P337 + P311 Bei anhaltender Augenreizung: 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 

Lagerung:  

P403 + P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. 
Behälter dicht verschlossen halten. 
P405 Unter Verschluss aufbewahren. 

Entsorgung:  

P501 Inhalt / Behälter einer geeigneten Sammelstellen für 
gefährliche Abfälle zuführen. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 

Reaktionsmasse aus 4,4'-Diphenylmethandiisocyanat und o-(p-
Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat 
Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe (P-MDI) 

Zusätzliche Kennzeichnung 

EUH204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 

2.3 Sonstige Gefahren 

Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben über sonstige Gefahren gemacht, die 
keine Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden 
Gefahren beitragen können. 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 

Chemische 
Charakterisierung 
 

: Zubereitung auf Basis: 
Isocyanat 
 

Inhaltsstoffe 

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. 
EG-Nr. 
INDEX-Nr. 
Registrierungsnumme
r 

Einstufung Konzentration 
(% w/w) 

Reaktionsmasse aus 4,4'-
Diphenylmethandiisocyanat und 
o-(p-
Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat 

26447-40-5 
 

Acute Tox. 4; H332 
Eye Irrit. 2; H319 
Skin Irrit. 2; H315 
STOT SE 3; H335 
Skin Sens. 1; H317 
Resp. Sens. 1; H334 
Carc. 2; H351 

>= 60 - <= 80 

Diphenylmethandiisocyanat, 
Isomere und Homologe (P-MDI) 

9016-87-9 
 

Acute Tox. 4; H332 
Skin Irrit. 2; H315 
Eye Irrit. 2A; H319 
STOT SE 3; H335 
Skin Sens. 1; H317 

>= 20 - <= 40 
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Resp. Sens. 1; H334 
Carc. 2; H351 
STOT RE 2; H373 

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16. 
 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise 
 

:  Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. 
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt 
vorzeigen. 
Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. 

 
Nach Einatmen 
 

:  Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für 
Vergiftungsfälle verständigen. 
Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und 
ärztlichen Rat einholen. 
 

Nach Hautkontakt 
 

:  Bei andauernder Hautreizung einen Arzt benachrichtigen. 
Wenn auf der Haut, gut mit Wasser abspülen. 
Wenn auf der Kleidung, Kleider ausziehen. 
 

Nach Augenkontakt 
 

:  Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit viel Wasser 
spülen. 
Kontaktlinsen entfernen. 
Unverletztes Auge schützen. 
Auge weit geöffnet halten beim Spülen. 
Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen. 
 

Nach Verschlucken 
 

:  Mund ausspülen und 200 - 300 ml Wasser nachtrinken. 
KEIN Erbrechen herbeiführen. 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Risiken : Verursacht Hautreizungen. 
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
Verursacht schwere Augenreizung. 
Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder 
Atembeschwerden verursachen. 
Kann die Atemwege reizen. 
Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter 
Exposition. 
 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel :  Schaum 
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 Wassernebel 
Löschpulver 
Kohlendioxid (CO2) 
 

Ungeeignete Löschmittel 
 

:  Wasservollstrahl 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Gefährliche 
Verbrennungsprodukte 
 

:  gesundheitsschädliche Dämpfe 
Stickoxide 
Rauch 
Ruß 
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 
 

:  Im Brandfall, wenn nötig, umgebungsluftunabhängiges 
Atemschutzgerät tragen.  
 

Weitere Information 
 

:  Übliche Maßnahmen bei Bränden mit Chemikalien. 
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 

Personenbezogene 
Vorsichtsmaßnahmen 
 

:  Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
Für angemessene Lüftung sorgen. 
 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen 
 

:  Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in die Kanalisation 
gelangt. 
Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies 
ohne Gefahr möglich ist. 
Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation 
die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen. 
 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren 
 

:  Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. 
Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, 
Sägemehl). 
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter 
geben. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Siehe Abschnitte: 7, 8, 11, 12 und 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
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Hinweise zum sicheren 
Umgang  

: Aerosolbildung vermeiden. 
Dämpfe/Staub nicht einatmen. 
Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere 
Anweisungen einholen. 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen. 
Für ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den 
Arbeitsräumen sorgen. 
Spülwasser ist in Übereinstimmung mit örtlichen und 
nationalen behördlichen Bestimmungen zu entsorgen. 
Personen, die zu Hautsensibilisierungsproblemen oder 
Asthma, zu Allergien, chronischen oder wiederholt 
auftretenden Atembeschwerden neigen, sollten bei keiner 
Verarbeitung eingesetzt werden, bei der dieses 
Gemischgebraucht wird.  

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 
 

:  Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.  
 

Hygienemaßnahmen  :  Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Bei der Arbeit nicht 
rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände 
waschen.   

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 
 

:  Behälter dicht verschlossen an einem trockenen, gut 
belüfteten Ort aufbewahren. Hinweise auf dem Etikett 
beachten. Elektrische Einrichtungen/Betriebsmittel müssen 
dem Stand der Sicherheitstechnik entsprechen.  
 

Weitere Angaben zu 
Lagerbedingungen 
 

:  Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort 
aufbewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. 
Frostgeschützt lagern.  
 

Lagerklasse (TRGS 510) 
 

:  10, Brennbare Flüssigkeiten  
 

Weitere Informationen zur 
Lagerbeständigkeit 
 

:  Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und 
Anwendung.  
 

7.3 Spezifische Endanwendungen 

Bestimmte Verwendung(en) 
 

:  Bei den relevanten identifizierten Verwendungen gemäß 
Abschnitt 1 sind die in diesem Abschnitt 7 genannten 
Hinweise zu beachten. 
 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte 

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der 
Exposition) 

Zu überwachende 
Parameter 

Grundlage 

Diphenylmethan- 101-68-8 AGW (Dampf 0,05 mg/m3 TRGS 430 
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4,4'-diisocyanat 
(MDI) 

und Aerosole) 

 
Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 1;=2=(I)  
Weitere Information: atemwegssensibilisierender Stoff   

AGW (Dampf 
und Aerosole, 
einatembare 
Fraktion) 

0,05 mg/m3 DE TRGS 
900 

 
Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 1;=2=(I)  
Weitere Information: Hautresorptiv, Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht 
bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen 
Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden, Haut- und 
atemwegssensibilisierender Stoff   

AGW 
(Einatembare 
Fraktion) 

0,05 mg/m3 TRGS 900 
(DE) 

 
Weitere Information: Summe aus Dampf und Aerosolen. Der 
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) gilt in der Regel nur für die Monomeren. Zur 
Beurteilung von Oligomeren, Polymeren siehe TRGS 430 "Isocyanate". 

Diphenylmethan-
2,4'-diisocyanat 

5873-54-1 AGW (Dampf 
und Aerosole) 

0,05 mg/m3 TRGS 430 

 
Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 1;=2=(I)  
Weitere Information: atemwegssensibilisierender Stoff   

AGW (Dampf 
und Aerosole) 

0,05 mg/m3 DE TRGS 
900  

Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 1;=2=(I)   
AGW (Dampf 
und Aerosol) 

0,05 mg/m3 TRGS 900 
(DE) 

Diphenylmethandii
socyanat, Isomere 
und Homologe (P-
MDI) 

9016-87-9 AGW 
(Einatembare 
Fraktion) 

0,05 mg/m3 
(MDI) 

DE TRGS 
900 

 
Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 1;=2=(I)  
Weitere Information: Hautresorptiv, Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht 
bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen 
Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden, Haut- und 
atemwegssensibilisierender Stoff   

AGW 
(Einatembare 
Fraktion) 

0,05 mg/m3 
(MDI) 

TRGS 900 
(DE) 

Um die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen, z.B. Lüftung oder die Notwendigkeit von 
Atemschutz zu überprüfen, kann eine messtechnische Überwachung des Arbeitsplatzes 
notwendig sein. Da dies eine spezielle Fachkunde erfordert, sollten dafür nur akkreditierte 
Messstellen beauftragt werden., Bezüglich geeigneter Verfahren zur Ermittlung inhalativer 
Exposition sind die europäischen Normen EN 482, 689 und 14042 anzuwenden., Zusätzlich ist 
die TRGS 402 in Deutschland zu beachten. 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Persönliche Schutzausrüstung 

Augenschutz :  Augenspülflasche mit reinem Wasser 
Dicht schließende Schutzbrille 
Bei Verarbeitungsschwierigkeiten Gesichtsschild und 
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Schutzanzug tragen.  
Handschutz 

 
Anmerkungen  : Geeignete chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN 

374) auch bei längerem, direktem Kontakt (empfohlen: 
Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit 
nach EN 374): z.B. aus Nitrilkautschuk (0,4 mm), 
Chloroprenkautschuk (0,5 mm), Butylkautschuk (0,7 mm), 
u.a. Wegen großer Typenvielfalt sind die 
Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten.   

Haut- und Körperschutz :  Undurchlässige Schutzkleidung 
Den Körperschutz je nach Menge und Konzentration der 
gefährlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.  

Atemschutz :  Atemschutz bei Freisetzung von Dämpfen/Aerosolen. 
Kombinationsfilter organische Gase/Dämpfe und feste und 
flüssige Partikel (z. B. EN 14387 Typ A-P2)  

Schutzmaßnahmen :  Berührung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden. 
Bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung keine 
besonderen Maßnahmen erforderlich. 
Die beim Umgang mit chemischen Baustoffen üblichen 
Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. 
Das Tragen geschlossener Arbeitskleidung wird empfohlen. 
 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aussehen  : flüssig  
Farbe  :  gelblich bis braun  
Geruch  :  erdig, muffig  
pH-Wert  : nicht anwendbar  

 
Schmelzpunkt  : < 0 °C (1.013 hPa) 

 
Siedetemperatur  : > 200 °C (1.013 hPa) 

 
Flammpunkt  : ca. 220 °C 

Methode: Flammpunktprüfung im geschlossenen Tiegel, 
Bestimmung des Flammpunktes 
 

Verdampfungsgeschwindigkei
t  

:  nicht bestimmt  
 

Entzündbarkeit (fest, 
gasförmig)  

: nicht leicht entzündlich 
 

Dampfdruck  : Keine Daten verfügbar  
 

Relative Dampfdichte  : nicht bestimmt  
 

Dichte  : ca. 1,22 g/cm3 (25 °C) 
 

Schüttdichte  : nicht anwendbar  
 

Löslichkeit(en) 
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Wasserlöslichkeit  : Hydrolyse zu wasserunlöslichen Verbindungen.  (20 °C) 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser  

: nicht anwendbar für Mischungen  
 

Selbstentzündungstemperatur  : Keine Daten verfügbar  
 

Zersetzungstemperatur  :  Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise für 
Lagerung und Umgang beachtet werden.  
 

Viskosität 
Viskosität, dynamisch  : ca. 50 - 100 mPa.s (25 °C) 

 
Explosive Eigenschaften  : Nicht explosiv 

Nicht explosiv 
 

Oxidierende Eigenschaften  : nicht brandfördernd 
 

9.2 Sonstige Angaben 

Keine Daten verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 

10.2 Chemische Stabilität 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Gefährliche Reaktionen 
 

:  Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und 
Anwendung. 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Zu vermeidende Bedingungen 
 

: Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung. 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 

Zu vermeidende Stoffe 
 

:  Starke Säuren 
Starke Basen 
Starke Oxidationsmittel 
Starke Reduktionsmittel 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und 
Umgang beachtet werden. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität 

Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 



SICHERHEITSDATENBLATT 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
 

PCI APOTEN PU PART B 

 

 

 

Version  
1.1 

Überarbeitet am:  
31.08.2020 

SDB-Nummer:  
000000249704 

Datum der letzten Ausgabe: 17.08.2020 
Datum der ersten Ausgabe: 17.08.2020 

 

10 / 14 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Verursacht Hautreizungen. 

Schwere Augenschädigung/-reizung 

Verursacht schwere Augenreizung. 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Sensibilisierung durch Hautkontakt  

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

Sensibilisierung durch Einatmen  

Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. 

Keimzell-Mutagenität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Karzinogenität 

Kann vermutlich Krebs erzeugen. 

Reproduktionstoxizität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 

Kann die Atemwege reizen. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 

Aspirationstoxizität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Weitere Information 

Produkt: 

Anmerkungen : Keine Daten verfügbar 
 
 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Produkt: 

Beurteilung Ökotoxizität 

Akute aquatische Toxizität  :  Von diesem Produkt sind keine ökotoxikologischen Wirkungen 
bekannt. 
 

Chronische aquatische 
Toxizität  

:  Von diesem Produkt sind keine ökotoxikologischen Wirkungen 
bekannt. 
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12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Inhaltsstoffe: 

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe (P-MDI): 

Biologische Abbaubarkeit  :  Art des Testes: aerob 
Impfkultur: Belebtschlamm 
Ergebnis: Unter den Prüfbedingungen kein biologischer 
Abbau. 
Biologischer Abbau:  < 10 % 
Expositionszeit: 28 t 
Methode: MITI Test (II), inherent. 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Inhaltsstoffe: 

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe (P-MDI): 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser  

: Anmerkungen: nicht anwendbar 
 

12.4 Mobilität im Boden 

Keine Daten verfügbar 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Nicht relevant 

12.6 Andere schädliche Wirkungen 

Produkt: 

Adsorb. org. gebundenes 
Halogen (AOX)  

:  Anmerkungen: Das Produkt enthält kein organisch 
gebundenes Halogen. 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise  

:  Keine Daten verfügbar 
 

Inhaltsstoffe: 

Reaktionsmasse aus 4,4'-Diphenylmethandiisocyanat und o-(p-
Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat: 

Adsorb. org. gebundenes 
Halogen (AOX)  

:  Anmerkungen: Das Produkt enthält kein organisch 
gebundenes Halogen. 
 

Sonstige ökologische 
Hinweise  

:  Produkt nicht ohne Vorbehandlung in Gewässer gelangen 
lassen. 
Eindringen in Erdreich, Gewässer und Kanalisation 
verhindern. 
 

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe (P-MDI): 

Sonstige ökologische 
Hinweise  

:  Produkt nicht ohne Vorbehandlung in Gewässer gelangen 
lassen. 
Eindringen in Erdreich, Gewässer und Kanalisation 
verhindern. 
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

Produkt :  Die nationalen und lokalen gesetzlichen Vorschriften sind zu 
beachten. 
Die Abfallschlüsselnummer ist gemäß europäischem 
Abfallverzeichnis (EAK) in Absprache mit dem 
Entsorger/Hersteller/der Behörde festzulegen. 
Restmengen sind wie der Stoff/das Produkt zu entsorgen. 
 

Verunreinigte Verpackungen :  Reste entleeren. 
Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. 
Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 

Abfallschlüssel-Nr. :  08 05 01¤, Isocyanatabfälle 
 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.3 Transportgefahrenklassen 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.4 Verpackungsgruppe 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.5 Umweltgefahren 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Nicht anwendbar 

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-
Code 

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend. 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 

Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006  : Die Beschränkungsbedingungen für 
folgende Einträge sollten 
berücksichtigt werden: 
Nummer in der Liste 56, 3, 247-714-
0Reaktionsmasse aus 4,4'-
Diphenylmethandiisocyanat und o-
(p-
Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat 
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Reaktionsmasse aus 4,4'-
Diphenylmethandiisocyanat und o-
(p-
Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat 
P-MDI 
 

 
Wassergefährdungsklasse : WGK 1 schwach wassergefährdend 

Anmerkungen: §8/§10 AwSV (Selbsteinstufung des Gemisches 
nach Rechenregel) 
 

Sonstige Vorschriften: 

Falls noch andere Rechtsvorschriften anzuwenden sind, die nicht bereits an anderer Stelle in 
diesem Sicherheitsdatenblatt aufgeführt sind, dann befinden sie sich in diesem Unterabschnitt.  

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 

Stoffsicherheitsbeurteilung nicht benötigt 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Volltext der H-Sätze 

H315 : Verursacht Hautreizungen. 
H317 : Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H319 : Verursacht schwere Augenreizung. 
H332 : Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H334 : Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder 

Atembeschwerden verursachen. 
H335 : Kann die Atemwege reizen. 
H351 : Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
H373 : Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter 

Exposition. 

Volltext anderer Abkürzungen 

Acute Tox. : Akute Toxizität 
Acute Tox. : Akute Toxizität 
Carc. : Karzinogenität 
Eye Irrit. : Augenreizung 
Resp. Sens. : Sensibilisierung durch Einatmen 
Skin Irrit. : Reizwirkung auf die Haut 
Skin Sens. : Sensibilisierung durch Hautkontakt 
STOT RE : Zielorgan Systemischer Giftstoff - Wiederholte Exposition 
STOT SE : Zielorgan Systemischer Giftstoff - Einmalige Exposition 
STOT SE : Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
DE TRGS 900 : TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte 
TRGS 430 : TRGS 430. Isocyanates 
TRGS 900 (DE) : TRGS 900 - Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz 

'Luftgrenzwerte' (Bekanntmachung des Bundesministeriums 
für Arbeit und Sozialordnung) 

DE TRGS 900 / AGW : Arbeitsplatzgrenzwert 
TRGS 430 / AGW : Arbeitsplatzgrenzwert 
TRGS 900 (DE) / AGW : Arbeitsplatzgrenzwert: 
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ADN - Europäisches Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstrassen; ADR - Europäisches Übereinkommens über die internationale 
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; AICS - Australisches Verzeichnis chemischer 
Substanzen; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP 
- Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung 
(EG) Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des 
Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - 
Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - 
Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; 
EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - 
Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes 
System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - 
Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die 
Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - 
Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - 
Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler 
Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale 
Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; KECI - Verzeichnis der in 
Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer 
Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale 
Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung 
durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine 
(schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung 
erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches 
Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); 
PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den 
Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) 
Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen 
Parliaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion 
von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im 
Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - 
Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in 
Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TRGS - Technischen Regeln für Gefahrstoffe; 
TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - 
Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

Weitere Information 

Sonstige Angaben  :  GISCODE PU40: PU-Systeme, lösemittelfrei, 
gesundheitsschädlich, sensibilisierend  

 
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren 
Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte 
für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei 
Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar 
auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen 
Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, 
können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich 
etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des 
Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 
 

PCI APOTEN PU, PART A 

 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und 
Verwendungen, von denen abgeraten wird 
 
Relevante identifizierte Verwendungen: Nur für gewerbliche Anwender., Produkt für die Bauchemie 
Abgeratene Verwendungen: Nicht für den Verbraucher bestimmt. 
 
 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
 

Firma: 
PCI Augsburg GmbH 
86159 Augsburg 
GERMANY 
 

 

Telefon: +49 621 60-74277 
E-Mailadresse: info.construction-chemicals@basf.com 
 

 

1.4. Notrufnummer 
 
International emergency number: 
Telefon: +49 180 2273-112 

 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 
Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 
Das Produkt ist nach GHS-Kriterien nicht einstufungspflichtig.  
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2.2. Kennzeichnungselemente 
 
Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 
Das Produkt ist nach GHS-Kriterien nicht kennzeichnungspflichtig.  
 
 

2.3. Sonstige Gefahren 
 
Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 
Keine besonderen Gefahren bekannt, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang 
beachtet werden.  
 

 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 
 
Nicht anwendbar 
 

3.2. Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 
Zubereitung auf Basis: Polyalkohol 
 
Gefährliche Inhaltsstoffe (GHS) 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
Keine besonderen Gefahren bekannt.  

 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Helfer auf Selbstschutz achten. Verunreinigte Kleidung entfernen.  
 
Nach Einatmen: 
Ruhe, Frischluft, Arzthilfe.  
 
Nach Hautkontakt: 
Mit Wasser und Seife gründlich abwaschen. Wenn Reizwirkungen auftreten, Arzt aufsuchen.  
 
Nach Augenkontakt: 
Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.  
 
Nach Verschlucken: 
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Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen 
und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Erbrechen nur auslösen, wenn dies durch eine 
Giftnotrufzentrale oder einen Arzt angewiesen wird. Niemals Erbrechen verursachen oder etwas 
über den Mund verabreichen, wenn die verletzte Person bewusstlos ist oder unter Krämpfen leidet.  
 
 

4.2. Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen 
Symptome: Aufgrund der vorhandenen Nichtklassifizierung des Produktes sind keine 
außergewöhnliche Symptome zu erwarten. 
 
 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches 
Antidot bekannt.  

 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 
Geeignete Löschmittel:  
Schaum, Wassersprühstrahl, Löschpulver, Kohlendioxid 
 
Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:  
Wasservollstrahl 
 

5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
gesundheitsschädliche Dämpfe 
Entwicklung von Rauch/Nebel. Die genannten Stoffe/Stoffgruppen können bei einem Brand 
freigesetzt werden.  
 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
Besondere Schutzausrüstung:  
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  
 
Weitere Angaben:  
Gefährdung hängt von den verbrennenden Stoffen und den Brandbedingungen ab. Kontaminiertes 
Löschwasser muss entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.  
 

 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
Dampf/Aerosol/Sprühnebel nicht einatmen. Persönliche Schutzkleidung verwenden. Berührung mit 
der Haut, Augen, Kleidung vermeiden.  
 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
Verunreinigtes Wasser/Löschwasser zurückhalten. Nicht in die 
Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.  
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6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Für kleine Mengen: Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur, Säurebinder, 
Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen. Das aufgenommene Material sofort vorschriftsmäßig 
entsorgen.  
Für große Mengen: Produkt abpumpen.  
 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 
Angaben zur Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen und zu 
Hinweisen zur Entsorgung können den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden. 
 

 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Aerosolbildung vermeiden. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Bei 
sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.  
 
Brand- und Explosionsschutz: 
Das Produkt ist brennbar.  
 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von 
Unverträglichkeiten 
Trennung von Laugen. Trennung von Oxidationsmitteln. Trennung von Nahrungs-, Genuss-, 
Futtermitteln.  
 
Geeignete Materialien für Behälter: verzinnter Kohlenstoffstahl (Zinn - Weißblech)  
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen an einem trockenen Ort 
aufbewahren. Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von Zündquellen, 
Hitze oder Flammen aufbewahren. Frostgeschützt lagern.  
 
Lagerklasse gemäß TRGS 510 (ursprünglich VCI, Deutschland): (10) Brennbare Flüssigkeiten  
 

7.3. Spezifische Endanwendungen 
Bei den relevanten identifizierten Verwendungen gemäß Abschnitt 1 sind die in diesem Abschnitt 7 
genannten Hinweise zu beachten.  
 

 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 
 
Bestandteile mit Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz 
 
Um die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen, z.B. Lüftung oder die Notwendigkeit von Atemschutz 
zu überprüfen, kann eine messtechnische Überwachung des Arbeitsplatzes notwendig sein. Da dies 
eine spezielle Fachkunde erfordert, sollten dafür nur akkreditierte Messstellen beauftragt werden. 
Bezüglich geeigneter Überwachungsverfahren zur Expositionsermittlung sind die europäischen 
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Normen EN 482, 689 und 14042 anzuwenden. Zusätzlich ist die TRGS 402 in Deutschland zu 
beachten.  
 
1308-38-9: Chrom (III) oxid 
 AGW 2 mg/m3 (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion 

Gemessen als: Chrom (Cr) 
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 1 

 Einstufung der Kurzzeitexposition:  (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion 
Gemessen als: Chrom (Cr) 
Kategorie I: Stoffe, bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder 
atemwegssensibilisierende Stoffe 

 TWA-Wert 2 mg/m3 (OEL (EU)) 
indikativ 

 AGW 2 mg/m3 (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion 
Gemessen als: Chrom (Cr) 
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 1 
Der Grenzwert bezieht sich auf den Metallgehalt (gemessen als Metall). 

 TWA-Wert 2 mg/m3 (OEL (EU)) 
indikativ 

7727-43-7: Bariumsulfat 
 AGW 1,25 mg/m3 (TRGS 900 (DE)), Alveolengängige Fraktion 

Dieser Stoff fällt unter den Geltungsbereich des Allgemeinen Staubgrenzwerts 
(TRGS 900, Nr. 2.4 und 2.5). 

 AGW 10 mg/m3 (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion 
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 2 
Dieser Stoff fällt unter den Geltungsbereich des Allgemeinen Staubgrenzwerts 
(TRGS 900, Nr. 2.4 und 2.5). 

 Einstufung der Kurzzeitexposition:  (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion 
Kategorie II: Resorptiv wirksame Stoffe 

13463-67-7: Titandioxid 
 Einstufung der Kurzzeitexposition:  (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion 

Kategorie II: Resorptiv wirksame Stoffe 
 AGW 10 mg/m3 (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion 

Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 2 
Dieser Stoff fällt unter den Geltungsbereich des Allgemeinen Staubgrenzwerts 
(TRGS 900, Nr. 2.4 und 2.5). 

 AGW 1,25 mg/m3 (TRGS 900 (DE)), Alveolengängige Fraktion 
Dieser Stoff fällt unter den Geltungsbereich des Allgemeinen Staubgrenzwerts 
(TRGS 900, Nr. 2.4 und 2.5). 

68186-90-3: Chromantimontitanlederfarbenrutil 
 TWA-Wert 2 mg/m3 (OEL (EU)) 

indikativ 
 Einstufung der Kurzzeitexposition:  (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion 

Gemessen als: Chrom (Cr) 
Kategorie I: Stoffe, bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder 
atemwegssensibilisierende Stoffe 

 AGW 2 mg/m3 (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion 
Gemessen als: Chrom (Cr) 
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 1 
Der Grenzwert bezieht sich auf den Metallgehalt (gemessen als Metall). 
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8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Persönliche Schutzausrüstung 

Atemschutz: 
Atemschutz bei Freisetzung von Dämpfen/Aerosolen. Partikelfilter mit mittlerem Rückhaltevermögen 
für feste und flüssige Partikel (z. B. EN 143 oder 149, Typ P2 oder FFP2)  
 
Handschutz: 
Geeignete chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN 374) auch bei längerem, direktem 
Kontakt (empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN 374): 
z.B. aus Nitrilkautschuk (0,4 mm), Chloroprenkautschuk (0,5 mm), Butylkautschuk (0,7 mm), u.a. 
Wegen großer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten. 
 
Augenschutz: 
Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166) 
 
Körperschutz: 
Schutzanzug aus dickem Stoff 
 
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen 
Um eine Anschmutzung beim Umgang zu verhindern, sollten geschlossene Arbeitskleidung und 
Arbeitshandschuhe benutzt werden. Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Vor 
Pausen und Arbeitsende Hände und/oder Gesicht waschen. Nach der Arbeit für Hautreinigung und 
Hautpflege sorgen. Handschuhe müssen regelmäßig und vor Gebrauch geprüft werden. Sie sind bei 
Bedarf zu ersetzen (z.B. kleine Leckstellen).  
 

 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
 
Form:  Flüssigkeit 
Farbe:  verschieden, je nach Einfärbung 
Geruch: charakteristisch 
pH-Wert:  

nicht löslich, nicht anwendbar 
 

Schmelzpunkt:  
Das Produkt wurde nicht geprüft. 

 

Siedepunkt: > 250 °C  
Flammpunkt: > 100 °C (DIN 53213-1) 
Entzündlichkeit: nicht leicht entzündlich  
Dampfdruck:  

Das Produkt wurde nicht geprüft. 
 

Dichte: ca. 1,54 g/cm3  
(20 °C)  

 

Wasserlöslichkeit: unlöslich 
(20 °C) 

 

Thermische Zersetzung: Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und 
Umgang beachtet werden.  
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Viskosität, dynamisch: ca. 5.400 mPa.s 
(23 °C)  

(DIN 53019) 

Explosionsgefahr: nicht explosionsgefährlich  
 

9.2. Sonstige Angaben 
 
Mischbarkeit mit Wasser:  

(20 °C) 
nicht mischbar 

 

Sonstige Angaben: 
Soweit erforderlich sind sonstige physikalische und chemische Kenngrößen in diesem Abschnitt 
angegeben. 

 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 
Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet 
werden. 
 
 

10.2. Chemische Stabilität 
Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.  
 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.  
 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.  
 

10.5. Unverträgliche Materialien 
 
Zu vermeidende Stoffe:  
starke Oxidationsmittel, starke Reduktionsmittel, starke Säuren 
 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
 
Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang 
beachtet werden. 

 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
 
Akute Toxizität 
 
Beurteilung Akute Toxizität: 
Nach einmaliger oraler Aufnahme praktisch nicht toxisch. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die 
Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.  
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Reizwirkung 
 
Beurteilung Reizwirkung: 
Nicht reizend für Augen und Haut.  
 
 
Atemwegs-/Hautsensibilisierung 
 
Beurteilung Sensibilisierung: 
Aufgrund der chemischen Struktur besteht kein Verdacht auf eine sensibilisierende Wirkung.  
 
Keimzellenmutagenität 
 
Beurteilung Mutagenität: 
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung. Das Produkt 
wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.  
 
Kanzerogenität 
 
Beurteilung Kanzerogenität: 
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung.  
 
Reproduktionstoxizität 
 
Beurteilung Reproduktionstoxizität: 
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung. Das Produkt 
wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.  
 
Entwicklungstoxizität 
 
Beurteilung Teratogenität: 
Die chemische Struktur ergibt keinen besonderen Verdacht auf eine solche Wirkung. Das Produkt 
wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.  
 
Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) 
 
Keine Daten vorhanden. 
 
Toxizität bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition) 
 
Beurteilung Toxizität bei wiederholter Verabreichung: 
Zur Toxizität bei wiederholter Verabreichung liegen keine bewertbaren Studien vor.  
 
Aspirationsgefahr 
 
Keine Daten vorhanden. 
 
Sonstige Hinweise zur Toxizität 
 
Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach 
unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen. Das Produkt 
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wurde nicht geprüft. Die Aussagen zur Toxikologie wurden von den Eigenschaften der 
Einzelkomponenten abgeleitet.  
 
Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach 
unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen. Das Produkt 
wurde nicht geprüft. Die Aussagen zur Toxikologie wurden von Produkten ähnlicher Struktur oder 
Zusammensetzung abgeleitet.  

 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 
 
Beurteilung aquatische Toxizität: 
Mit hoher Wahrscheinlichkeit akut nicht schädlich für Wasserorganismen.  
Negative ökologische Wirkungen sind nach heutigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Mit hoher 
Wahrscheinlichkeit akut nicht schädlich für Wasserorganismen. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die 
Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.  
 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
 
Beurteilung Bioabbau und Elimination (H2O): 
Potentiell biologisch abbaubar. Der unlösliche Anteil kann in geeigneten Kläranlagen mechanisch 
abgeschieden werden.  
 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 
 
Beurteilung Bioakkumulationspotential: 
Keine Daten vorhanden.  
 
Bioakkumulationspotential: 
Keine Daten vorhanden.  
 

12.4. Mobilität im Boden 
 
Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten: 
Flüchtigkeit: Keine Daten vorhanden.  
 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 
Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien für PBT (persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB (sehr 
persistent/sehr bioakkumulativ).  
 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 
 
Das Produkt enthält keine Stoffe, die im Anhang I der Verordnung (EG) 2037/2000 über Stoffe, die 
zum Abbau der Ozonschicht führen, aufgeführt sind.  
 

12.7. Zusätzliche Hinweise 
 
Sonstige ökotoxikologische Hinweise: 
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Mit hoher Wahrscheinlichkeit akut nicht schädlich für Wasserorganismen. Produkt nicht unkontrolliert 
in die Umwelt gelangen lassen. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den 
Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.  

 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
 
Die nationalen und lokalen gesetzlichen Vorschriften sind zu beachten. 
Restmengen sind wie der Stoff/das Produkt zu entsorgen. 
 
Abfallschlüssel: 
08 01 12 Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen 
 
Ungereinigte Verpackung: 
Vollständig entleerte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden. 
 

 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

 
Landtransport 
 
ADR 

 Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 
UN-Nummer: Nicht anwendbar 
Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung: 

Nicht anwendbar 

Transportgefahrenklassen: Nicht anwendbar 
Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar 
Umweltgefahren: Nicht anwendbar 
Besondere 
Vorsichtshinweise für den 
Anwender 

Keine bekannt 

 
RID 

 Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 
UN-Nummer: Nicht anwendbar 
Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung: 

Nicht anwendbar 

Transportgefahrenklassen: Nicht anwendbar 
Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar 
Umweltgefahren: Nicht anwendbar 
Besondere 
Vorsichtshinweise für den 
Anwender 

Keine bekannt 
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Binnenschiffstransport 
ADN 

 Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 
UN-Nummer: Nicht anwendbar 
Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung: 

Nicht anwendbar 

Transportgefahrenklassen: Nicht anwendbar 
Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar 
Umweltgefahren: Nicht anwendbar 
Besondere 
Vorsichtshinweise für den 
Anwender: 

Keine bekannt 

 
 
Transport im Binnentankschiff / Schiff für Schüttgüter 
nicht bewertet 
 
 
Seeschifftransport 
 
IMDG 
 

 Sea transport 
 
IMDG 
 

 

Kein Gefahrgut im Sinne der 
Transportvorschriften 

Not classified as a dangerous good under 
transport regulations 

UN-Nummer: Nicht anwendbar UN number: Not applicable 
Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung: 

Nicht anwendbar UN proper shipping 
name: 

Not applicable 

Transportgefahrenklassen: Nicht anwendbar Transport hazard 
class(es): 

Not applicable 

Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar Packing group: Not applicable 
Umweltgefahren: Nicht anwendbar Environmental 

hazards: 
Not applicable 

Besondere 
Vorsichtshinweise für den 
Anwender 

Keine bekannt Special precautions 
for user 

None known 

 
 
Lufttransport 
 
IATA/ICAO 
 

 Air transport 
 
IATA/ICAO 
 

 

Kein Gefahrgut im Sinne der 
Transportvorschriften 

Not classified as a dangerous good under 
transport regulations 

UN-Nummer: Nicht anwendbar UN number: Not applicable 
Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung: 

Nicht anwendbar UN proper shipping 
name: 

Not applicable 

Transportgefahrenklassen: Nicht anwendbar Transport hazard 
class(es): 

Not applicable 

Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar Packing group: Not applicable 
Umweltgefahren: Nicht anwendbar Environmental Not applicable 
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hazards: 
Besondere 
Vorsichtshinweise für den 
Anwender 

Keine bekannt Special precautions 
for user 

None known 

 
 

14.1. UN-Nummer 
Siehe entsprechende Einträge für „UN-Nummer“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben. 
 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
Siehe entsprechende Einträge für „Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung“ der jeweiligen 
Vorschriften in den Tabellen oben. 
 

14.3. Transportgefahrenklassen 
Siehe entsprechende Einträge für „Transportgefahrenklasse(n)“ der jeweiligen Vorschriften in den 
Tabellen oben. 
 

14.4. Verpackungsgruppe 
Siehe entsprechende Einträge für „Verpackungsgruppe“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen 
oben. 
 

14.5. Umweltgefahren 
Siehe entsprechende Einträge für „Umweltgefahren“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen 
oben. 
 

14.6. Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender 
Siehe entsprechende Einträge für „Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender“ der 
jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben. 
 
 

14.7. Massengutbeförderung gemäß 
Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 
und gemäß IBC-Code 

 

Transport in bulk according to Annex 
II of MARPOL and the IBC Code 

 

Vorschrift: nicht bewertet Regulation: Not evaluated 
Transport zulässig: nicht bewertet Shipment approved: Not evaluated 
Schadstoffname: nicht bewertet Pollution name: Not evaluated 
Verschmutzungskategorie: nicht bewertet Pollution category: Not evaluated 
Schiffstyp: nicht bewertet Ship Type: Not evaluated 

 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 
 
Wassergefährdungsklasse (Anhang 4 der VwVwS (Deutschland)):  (1) Schwach wassergefährdend. 
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GISCODE PU 40 
 
Falls noch andere Rechtsvorschriften anzuwenden sind, die nicht bereits an anderer Stelle in diesem 
Sicherheitsdatenblatt aufgeführt sind, dann befinden sie sich in diesem Unterabschnitt. 
 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
 
Stoffsicherheitsbeurteilung nicht benötigt 

 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

 
Im Rahmen des Zusammenschlusses der Degussa Bauchemie und BASF Gruppe wurden alle 
Sicherheitsdatenblätter auf der Basis konsolidierter Informationen überarbeitet. Daraus können 
Änderungen im Sicherheitsdatenblatt resultieren. Falls Sie Fragen zu solchen Änderungen haben 
wenden Sie sich bitte an die in Abschnitt 1 genannte Kontaktadresse.   

 
Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen 
Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die 
Angaben sind in keiner Weise als Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) 
anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung des Produktes für einen konkreten 
Einsatzzweck kann aus unseren Angaben im Sicherheitsdatenblatt nicht abgeleitet werden. Etwaige 
Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in 
eigener Verantwortung zu beachten. 
 

Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Änderungen gegenüber der vorangehenden Version hin. 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des 
Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 
 

PCI APOTEN PU PART B 

 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und 
Verwendungen, von denen abgeraten wird 
 
Relevante identifizierte Verwendungen: Nur für gewerbliche Anwender., Produkt für die Bauchemie 
Abgeratene Verwendungen: Nicht für den Verbraucher bestimmt. 
 
 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
 

Firma: 
PCI Augsburg GmbH 
86159 Augsburg 
GERMANY 
 

 

Telefon: +49 621 60-74277 
E-Mailadresse: info.construction-chemicals@basf.com 
 

 

1.4. Notrufnummer 
 
International emergency number: 
Telefon: +49 180 2273-112 

 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 
Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 
Acute Tox. 4 (Inhalation - Nebel) 
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Skin Corr./Irrit. 2 
Eye Dam./Irrit. 2 
Resp. Sens. 1 
Skin Sens. 1 
Carc. 2 
STOT SE 3 (irritierend für das Atmungssystem) 
STOT RE (Lunge) 2 (inhalativ) 
 
H319, H315, H332, H334, H317, H373, H335, H351 
 
Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen ist der volle Wortlaut in 
Abschnitt 16 aufgeführt. 
 
 

2.2. Kennzeichnungselemente 
 
Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 
Piktogramm: 

  

       

 
Signalwort: 
Gefahr 
 
Gefahrenhinweis: 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder 

Atembeschwerden verursachen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
 
Sicherheitshinweise (Vorbeugung): 
P280 Schutzhandschuhe/-kleidung und Augen-/Gesichtsschutz tragen. 
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. 
P260 Staub/Gas/Nebel/Dampf nicht einatmen. 
P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. 
P261 Einatmen von Dampf vermeiden. 
P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. 
P284 Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. 
P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes 

tragen. 
P264 Nach Gebrauch mit viel Wasser und Seife gründlich waschen. 
 
Sicherheitshinweise (Reaktion): 
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P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 

Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. 
Weiter spülen. 

P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für 
ungehinderte Atmung sorgen. 

P308 + P311 BEI Exposition oder Betroffenheit: GIFTINFORMATIONSZENTRUM 
oder Arzt anrufen. 

P314 Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
P303 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Mit reichlich 

Wasser und Seife waschen. 
P333 + P311 Bei Hautreizung oder -ausschlag: GIFTINFORMATIONSZENTRUM 

oder Arzt anrufen. 
P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. 
P332 + P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
P337 + P311 Bei anhaltender Augenreizung: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder 

Arzt anrufen. 
 
Sicherheitshinweise (Lagerung): 
P403 + P233 An einem gut belüfteten Ort laufbewahren. Behälter dicht verschlossen 

halten. 
P405 Unter Verschluss lagern. 
 
Sicherheitshinweise (Entsorgung): 
P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. 
 
 
Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 
Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen (GHS): 
EUH204: Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  
 
Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 
Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: METHYLENDIPHENYLDIISOCYANAT, 
Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe (P-MDI) 
 

2.3. Sonstige Gefahren 
 
Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 
Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben über sonstige Gefahren gemacht, die keine 
Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden Gefahren 
beitragen können.  
 

 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 
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Nicht anwendbar 
 

3.2. Gemische 
 

Chemische Charakterisierung 
 
Gemisch auf Basis: Isocyanat 
 
Gefährliche Inhaltsstoffe (GHS) 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
Methylendiphenyldiisocyanat 

Gehalt (W/W): >= 60 % - <= 80 % 
CAS-Nummer: 26447-40-5 
REACH Registriernummer: 01-
2119457015-45 
 

Acute Tox. 4 (Inhalation - Dampf) 
Eye Dam./Irrit. 2 
Skin Corr./Irrit. 2 
STOT SE 3 (irr. für das Atmungssystem) 
Skin Sens. 1 
Resp. Sens. 1 
Carc. 2 
STOT RE 2 (Inhalation - Dampf) 
H315, H317, H319, H332, H334, H335, H351, 
H373 
EUH204 
 
Spezifische Konzentrationsgrenzen: 
Resp. Sens. 1: >= 0,1 % 
Skin Corr./Irrit. 2: >= 5 % 
Eye Dam./Irrit. 2: >= 5 % 
STOT SE 3, irr. für das Atmungssystem: >= 5 % 
 

 
Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe (P-MDI) 
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Gehalt (W/W): >= 20 % - <= 40 % 
CAS-Nummer: 9016-87-9 
 

Acute Tox. 4 (Inhalation - Dampf) 
Eye Dam./Irrit. 2 
Skin Corr./Irrit. 2 
STOT SE 3 (irr. für das Atmungssystem) 
Skin Sens. 1 
Resp. Sens. 1 
Carc. 2 
STOT RE 2 (Inhalation - Dampf) 
H315, H317, H319, H332, H334, H335, H351, 
H373 
EUH204 
 
Spezifische Konzentrationsgrenzen: 
Eye Irrit. 2: >= 5 % 
Skin Irrit. 2: >= 5 % 
Resp. Sens. 1: >= 0,1 % 
STOT SE 3: >= 5 % 
 

 
Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen, einschließlich der 
Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt. 
 

 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Helfer auf Selbstschutz achten. Verunreinigte Kleidung entfernen.  
 
Nach Hautkontakt: 
Mit Wasser und Seife gründlich abwaschen. Auf keinen Fall Lösemittel verwenden. Wenn 
Reizwirkungen auftreten, Arzt aufsuchen.  
 
Nach Augenkontakt: 
15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen, augenärztliche 
Nachkontrolle.  
 
Nach Verschlucken: 
Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Erbrechen nur auslösen, wenn dies durch eine 
Giftnotrufzentrale oder einen Arzt angewiesen wird.  
 
 

4.2. Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen 
Symptome: Engegefühl in der Brust, Husten, Atemschwierigkeiten 
 
Gefahren: Bei einer Sensibilisierung der Atemwege können allergische (asthma-ähnliche) 
Beschwerden der tieferen Atemwege nicht ausgeschlossen werden, einschließlich Niesen, 
Kurzatmigkeit und Atemnot, die auch zeitlich verzögert auftreten können. Bei wiederholtem Einatmen 
von hohen Konzentrationen können bleibende Lungenschäden, einschließlich 
Lungenfunktionsstörungen, nicht ausgeschlossen werden. Bei Stoffen die die unteren Atemwege 
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reizen, kann eine Verstärkung der asthma-ähnlichen Beschwerden, die durch Stoffexpositionen 
ausgelöst werden können, nicht ausgeschlossen werden.  
 
 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches 
Antidot bekannt.  

 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 
Geeignete Löschmittel:  
Schaum, Wassersprühstrahl, Löschpulver, Kohlendioxid 
 
Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:  
Wasservollstrahl 
 

5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Kohlenstoffdioxid, Kohlenstoffmonoxid, gesundheitsschädliche Dämpfe, Stickoxide, Rauch, Ruß 
 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
Besondere Schutzausrüstung:  
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  
 
Weitere Angaben:  
Gefährdung hängt von den verbrennenden Stoffen und den Brandbedingungen ab. Kontaminiertes 
Löschwasser muss entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.  
 

 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
Persönliche Schutzkleidung verwenden. Die beim Umgang mit chemischen Baustoffen üblichen 
Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.  
 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
Verunreinigtes Wasser/Löschwasser zurückhalten. Nicht in die 
Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.  
 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Für kleine Mengen: Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig 
entsorgen.  
Für große Mengen: Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig 
entsorgen.  
 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 
Angaben zur Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen und zu 
Hinweisen zur Entsorgung können den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden. 
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Hautkontakt vermeiden. Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.  
 
Brand- und Explosionsschutz: 
Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Die einschlägigen Maßnahmen des Brandschutzes sind 
zu beachten.  
 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von 
Unverträglichkeiten 
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut 
gelüfteten Ort aufbewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Frostgeschützt lagern.  
 
Lagerklasse gemäß TRGS 510 (ursprünglich VCI, Deutschland): (10) Brennbare Flüssigkeiten  
 
Vor Unterschreiten der folgenden Temperatur schützen: 5 °C 
Das verpackte Produkt muss vor Unterschreiten der angegebenen Temperatur geschützt werden. 
Vor Überschreiten der folgenden Temperatur schützen: 30 °C 
 

7.3. Spezifische Endanwendungen 
Bei den relevanten identifizierten Verwendungen gemäß Abschnitt 1 sind die in diesem Abschnitt 7 
genannten Hinweise zu beachten.  
 

 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 
 
Bestandteile mit Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz 
 
Um die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen, z.B. Lüftung oder die Notwendigkeit von Atemschutz 
zu überprüfen, kann eine messtechnische Überwachung des Arbeitsplatzes notwendig sein. Da dies 
eine spezielle Fachkunde erfordert, sollten dafür nur akkreditierte Messstellen beauftragt werden. 
Bezüglich geeigneter Überwachungsverfahren zur Expositionsermittlung sind die europäischen 
Normen EN 482, 689 und 14042 anzuwenden. Zusätzlich ist die TRGS 402 in Deutschland zu 
beachten.  
 
101-68-8: 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat; Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat 
 Einstufung der Kurzzeitexposition:  (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion 

Kategorie I: Stoffe, bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder 
atemwegssensibilisierende Stoffe 
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 AGW 0,05 mg/m3 (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion 
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: =2= 
Summe aus Dampf und Aerosolen. Der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) gilt in der 
Regel nur für die Monomeren. Zur Beurteilung von Oligomeren, Polymeren 
siehe TRGS 430 "Isocyanate". 

 Faktor der Kurzzeitexposition:  (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion 
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 1 
Stoff, gelistet mit Überschreitungsfaktor und Kategorie für Kurzzeitwert. 

 Einstufung der Kurzzeitexposition:  (TRGS 900 (DE)), Rauch und Aerosol 
Kategorie I: Stoffe, bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder 
atemwegssensibilisierende Stoffe 

 Hauteffekt  (TRGS 900 (DE)), Rauch und Aerosol 
Der Stoff kann über die Haut aufgenommen werden. 

 AGW 0,05 mg/m3 (TRGS 900 (DE)), Rauch und Aerosol 
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: =2= 
Summe aus Dampf und Aerosolen. Der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) gilt in der 
Regel nur für die Monomeren. Zur Beurteilung von Oligomeren, Polymeren 
siehe TRGS 430 "Isocyanate". 

 Faktor der Kurzzeitexposition:  (TRGS 900 (DE)), Rauch und Aerosol 
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 1 
Stoff, gelistet mit Überschreitungsfaktor und Kategorie für Kurzzeitwert. 

5873-54-1: o-(p-Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat; Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat 
 AGW 0,05 mg/m3 (TRGS 900 (DE)) 

Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: =2= 
 Faktor der Kurzzeitexposition:  (TRGS 900 (DE)) 

Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 1 
Stoff, gelistet mit Überschreitungsfaktor und Kategorie für Kurzzeitwert. 

 Einstufung der Kurzzeitexposition:  (TRGS 900 (DE)) 
Kategorie I: Stoffe, bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder 
atemwegssensibilisierende Stoffe 

 AGW 0,05 mg/m3 (TRGS 900 (DE)) 
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: =2= 
Summe aus Dampf und Aerosolen. Der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) gilt in der 
Regel nur für die Monomeren. Zur Beurteilung von Oligomeren, Polymeren 
siehe TRGS 430 "Isocyanate". 

 Einstufung der Kurzzeitexposition:  (TRGS 900 (DE)), Dampf und Aerosol 
Kategorie I: Stoffe, bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder 
atemwegssensibilisierende Stoffe 

 AGW 0,05 mg/m3 (TRGS 900 (DE)), Dampf und Aerosol 
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: =2= 
Summe aus Dampf und Aerosolen. Der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) gilt in der 
Regel nur für die Monomeren. Zur Beurteilung von Oligomeren, Polymeren 
siehe TRGS 430 "Isocyanate". 

 Faktor der Kurzzeitexposition:  (TRGS 900 (DE)), Dampf und Aerosol 
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 1 
Stoff, gelistet mit Überschreitungsfaktor und Kategorie für Kurzzeitwert. 

9016-87-9: Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe (P-MDI) 
 Hauteffekt  (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion 

Gemessen als: MDI 
Der Stoff kann über die Haut aufgenommen werden. 
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 Faktor der Kurzzeitexposition:  (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion 
Gemessen als: MDI 
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 1 
Stoff, gelistet mit Überschreitungsfaktor und Kategorie für Kurzzeitwert. 

 AGW 0,05 mg/m3 (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion 
Gemessen als: MDI 
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: =2= 
Der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) gilt in der Regel nur für die Monomeren. Zur 
Beurteilung von Oligomeren, Polymeren siehe TRGS 430 "Isocyanate". 

 Einstufung der Kurzzeitexposition:  (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion 
Gemessen als: MDI 
Kategorie I: Stoffe, bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder 
atemwegssensibilisierende Stoffe 

9016-87-9: Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe (P-MDI) 
 Hauteffekt  (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion 

Gemessen als: MDI 
Der Stoff kann über die Haut aufgenommen werden. 

 Faktor der Kurzzeitexposition:  (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion 
Gemessen als: MDI 
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 1 
Stoff, gelistet mit Überschreitungsfaktor und Kategorie für Kurzzeitwert. 

 AGW 0,05 mg/m3 (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion 
Gemessen als: MDI 
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: =2= 
Der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) gilt in der Regel nur für die Monomeren. Zur 
Beurteilung von Oligomeren, Polymeren siehe TRGS 430 "Isocyanate". 

 Einstufung der Kurzzeitexposition:  (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion 
Gemessen als: MDI 
Kategorie I: Stoffe, bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder 
atemwegssensibilisierende Stoffe 

 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Persönliche Schutzausrüstung 

Atemschutz: 
Atemschutz bei ungenügender Entlüftung.  
 
Handschutz: 
Geeignete chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN 374) auch bei längerem, direktem 
Kontakt (empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN 374): 
z.B. aus Nitrilkautschuk (0,4 mm), Chloroprenkautschuk (0,5 mm), Butylkautschuk (0,7 mm), u.a. 
Wegen großer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten. 
 
Augenschutz: 
Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166) 
 
Körperschutz: 
Körperschutzmittel in Abhängigkeit von Tätigkeit und möglicher Einwirkung auswählen, z.B. Schürze, 
Schutzstiefel, Chemikalienschutzanzug (nach EN 14605 bei Spritzern oder EN ISO 13982 bei Staub) 
 
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen 
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Berührung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden. Bei vorschriftsmäßiger Lagerung und 
Handhabung keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Die beim Umgang mit chemischen 
Baustoffen üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Das Tragen geschlossener 
Arbeitskleidung wird empfohlen. Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Vor Pausen 
und Arbeitsende Hände und/oder Gesicht waschen. Nach der Arbeit für Hautreinigung und 
Hautpflege sorgen. Handschuhe müssen regelmäßig und vor Gebrauch geprüft werden. Sie sind bei 
Bedarf zu ersetzen (z.B. kleine Leckstellen).  
 

 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
 
Form:  flüssig 
Farbe:  gelblich bis braun 
Geruch: erdig, muffig 
Geruchschwelle:  

Keine einschlägigen Angaben 
verfügbar. 

 

pH-Wert:  
nicht anwendbar 

 

Schmelzpunkt: < 0 °C 
(1.013 hPa)  

 

Siedetemperatur: > 200 °C 
(1.013 mbar)  

 

Flammpunkt: ca. 220 °C (DIN 53213-1) 
Verdampfungsgeschwindigkeit:  

nicht bestimmt 
 

Entzündlichkeit: nicht leicht entzündlich  
Dampfdruck:  

Das Produkt wurde nicht geprüft. 
 

Dichte: ca. 1,22 g/cm3  
(25 °C)  

 

Relative Dampfdichte (Luft):  
nicht bestimmt 

 

Wasserlöslichkeit: Hydrolyse zu wasserunlöslichen 
Verbindungen. 
(20 °C) 

 

Thermische Zersetzung: Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und 
Umgang beachtet werden.  

Viskosität, dynamisch: ca. 50 - 100 mPa.s 
(25 °C)  

 

Explosionsgefahr: nicht explosionsgefährlich  
 

9.2. Sonstige Angaben 
 
Schüttdichte:  

nicht anwendbar 
 

Sonstige Angaben: 
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Soweit erforderlich sind sonstige physikalische und chemische Kenngrößen in diesem Abschnitt 
angegeben. 

 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 
Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet 
werden. 
 
 

10.2. Chemische Stabilität 
Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.  
 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.  
 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.  
 

10.5. Unverträgliche Materialien 
 
Zu vermeidende Stoffe:  
starke Säuren, starke Basen, starke Oxidationsmittel, starke Reduktionsmittel 
 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
 
Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang 
beachtet werden. 

 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
 
Akute Toxizität 
 
Beurteilung Akute Toxizität: 
Nach kurzzeitigem Einatmen von mäßiger Toxizität. Nach einmaliger oraler Aufnahme praktisch 
nicht toxisch. Bei einmaliger Berührung mit der Haut praktisch nicht toxisch.  
 
Reizwirkung 
 
Beurteilung Reizwirkung: 
Reizend bei Augenkontakt. Reizend bei Hautkontakt.  
 
 
Atemwegs-/Hautsensibilisierung 
 
Beurteilung Sensibilisierung: 
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Kann sensibilisierend bei Hautkontakt wirken. Die Substanz kann sensibilisierend auf die Atemwege 
wirken. Studien am Tier geben Hinweise, dass Hautkontakt auch zu einer Atemwegssensibilisierung 
führen könnte. Die Relevanz des Ergebnisses für den Menschen ist jedoch unklar.  
 
Keimzellenmutagenität 
 
Beurteilung Mutagenität: 
Es liegen Ergebnisse mehrerer Prüfungen an Mikroorganismen und Säugerzellkulturen und 
Säugetieren auf erbgutverändernde Wirkung vor. Die Gesamtheit der vorliegenden Informationen 
ergibt keine Hinweise, dass der Stoff erbgutverändernd wirkt.  
 
Kanzerogenität 
 
Beurteilung Kanzerogenität: 
Anhaltspunkte auf mögliche krebserzeugende Wirkung in Prüfungen am Tier. Eine kanzerogene 
Wirkung ist nicht mit Sicherheit auszuschließen. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage 
wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.  
 
Reproduktionstoxizität 
 
Beurteilung Reproduktionstoxizität: 
In Langzeit-Tierversuchen wurden keine Effekte auf die Reproduktionsorgane berichtet.  
 
Entwicklungstoxizität 
 
Beurteilung Teratogenität: 
Der Stoff führte in Prüfungen am Tier nicht zu Missbildungen, große Mengen, die für Elterntiere giftig 
waren, zeigten aber eine fruchtschädigende Wirkung.  
 
Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) 
 
Beurteilung STOT einfach:  
Kann reizend auf die Atemwege wirken.  
 
 
Toxizität bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition) 
 
Beurteilung Toxizität bei wiederholter Verabreichung: 
Die wiederholte inhalative Aufnahme kann Organe schädigen. Nach wiederholter Aufnahme steht die 
lokale Reizwirkung im Vordergrund. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von 
Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.  
 
Aspirationsgefahr 
 
Keine Daten vorhanden. 
 
Sonstige Hinweise zur Toxizität 
 
Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des MAK-Wertes nicht befürchtet zu 
werden.  
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Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach 
unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen. Das Produkt 
wurde nicht geprüft. Die Aussagen zur Toxikologie wurden von den Eigenschaften der 
Einzelkomponenten abgeleitet.  

 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 
 
Beurteilung aquatische Toxizität: 
Mit hoher Wahrscheinlichkeit akut nicht schädlich für Wasserorganismen. Bei sachgemäßer 
Einleitung geringer Konzentrationen in biologische Kläranlagen sind Störungen der Abbauaktivität 
von Belebtschlamm nicht zu erwarten.  
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur 
oder Zusammensetzung abgeleitet.  
 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
 
Beurteilung Bioabbau und Elimination (H2O): 
Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).  
 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 
 
Beurteilung Bioakkumulationspotential: 
Nach Abwägung der gesamten Datenlage folgert, dass die Substanz nicht bioakkumuliert.  
 

12.4. Mobilität im Boden 
 
Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten: 
Flüchtigkeit: Von der Wasseroberfläche verdampft der Stoff nicht in die Atmosphäre.  
Adsorption an Böden: Eine Bindung an die feste Bodenphase ist nicht zu erwarten.  
 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 
Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien für PBT (persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB (sehr 
persistent/sehr bioakkumulativ).  
 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 
 
Das Produkt enthält keine Stoffe, die im Anhang I der Verordnung (EG) 2037/2000 über Stoffe, die 
zum Abbau der Ozonschicht führen, aufgeführt sind.  
 

12.7. Zusätzliche Hinweise 
 
Adsorbierbares organisches gebundenes Halogen (AOX):  
Das Produkt enthält kein organisch gebundenes Halogen.  
 
Sonstige ökotoxikologische Hinweise: 
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Mit hoher Wahrscheinlichkeit akut nicht schädlich für Wasserorganismen. Produkt nicht unkontrolliert 
in die Umwelt gelangen lassen. Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussagen zur Ökotoxikologie 
wurden von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.  

 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
 
Die nationalen und lokalen gesetzlichen Vorschriften sind zu beachten. 
Die Abfallschlüsselnummer ist gemäß europäischem Abfallverzeichnis (EAK) in Absprache mit dem 
Entsorger/Hersteller/der Behörde festzulegen. 
Restmengen sind wie der Stoff/das Produkt zu entsorgen. 
 
Abfallschlüssel: 
08 05 01¤ Isocyanatabfälle 
 
Ungereinigte Verpackung: 
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren; sie können dann nach entsprechender 
Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden. 
 

 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

 
Landtransport 
 
ADR 

 Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 
UN-Nummer: Nicht anwendbar 
Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung: 

Nicht anwendbar 

Transportgefahrenklassen: Nicht anwendbar 
Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar 
Umweltgefahren: Nicht anwendbar 
Besondere 
Vorsichtshinweise für den 
Anwender 

Keine bekannt 

 
RID 

 Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 
UN-Nummer: Nicht anwendbar 
Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung: 

Nicht anwendbar 

Transportgefahrenklassen: Nicht anwendbar 
Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar 
Umweltgefahren: Nicht anwendbar 
Besondere 
Vorsichtshinweise für den 

Keine bekannt 
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Anwender 
 
 
Binnenschiffstransport 
ADN 

 Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 
UN-Nummer: Nicht anwendbar 
Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung: 

Nicht anwendbar 

Transportgefahrenklassen: Nicht anwendbar 
Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar 
Umweltgefahren: Nicht anwendbar 
Besondere 
Vorsichtshinweise für den 
Anwender: 

Keine bekannt 

 
 
Transport im Binnentankschiff / Schiff für Schüttgüter 
nicht bewertet 
 
 
Seeschifftransport 
 
IMDG 
 

 Sea transport 
 
IMDG 
 

 

Kein Gefahrgut im Sinne der 
Transportvorschriften 

Not classified as a dangerous good under 
transport regulations 

UN-Nummer: Nicht anwendbar UN number: Not applicable 
Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung: 

Nicht anwendbar UN proper shipping 
name: 

Not applicable 

Transportgefahrenklassen: Nicht anwendbar Transport hazard 
class(es): 

Not applicable 

Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar Packing group: Not applicable 
Umweltgefahren: Nicht anwendbar Environmental 

hazards: 
Not applicable 

Besondere 
Vorsichtshinweise für den 
Anwender 

Keine bekannt Special precautions 
for user 

None known 

 
 
Lufttransport 
 
IATA/ICAO 
 

 Air transport 
 
IATA/ICAO 
 

 

Kein Gefahrgut im Sinne der 
Transportvorschriften 

Not classified as a dangerous good under 
transport regulations 

UN-Nummer: Nicht anwendbar UN number: Not applicable 
Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung: 

Nicht anwendbar UN proper shipping 
name: 

Not applicable 

Transportgefahrenklassen: Nicht anwendbar Transport hazard Not applicable 
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class(es): 
Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar Packing group: Not applicable 
Umweltgefahren: Nicht anwendbar Environmental 

hazards: 
Not applicable 

Besondere 
Vorsichtshinweise für den 
Anwender 

Keine bekannt Special precautions 
for user 

None known 

 
 

14.1. UN-Nummer 
Siehe entsprechende Einträge für „UN-Nummer“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben. 
 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
Siehe entsprechende Einträge für „Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung“ der jeweiligen 
Vorschriften in den Tabellen oben. 
 

14.3. Transportgefahrenklassen 
Siehe entsprechende Einträge für „Transportgefahrenklasse(n)“ der jeweiligen Vorschriften in den 
Tabellen oben. 
 

14.4. Verpackungsgruppe 
Siehe entsprechende Einträge für „Verpackungsgruppe“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen 
oben. 
 

14.5. Umweltgefahren 
Siehe entsprechende Einträge für „Umweltgefahren“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen 
oben. 
 

14.6. Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender 
Siehe entsprechende Einträge für „Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender“ der 
jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben. 
 
 

14.7. Massengutbeförderung gemäß 
Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 
und gemäß IBC-Code 

 

Transport in bulk according to Annex 
II of MARPOL and the IBC Code 

 

Vorschrift: nicht bewertet Regulation: Not evaluated 
Transport zulässig: nicht bewertet Shipment approved: Not evaluated 
Schadstoffname: nicht bewertet Pollution name: Not evaluated 
Verschmutzungskategorie: nicht bewertet Pollution category: Not evaluated 
Schiffstyp: nicht bewertet Ship Type: Not evaluated 

 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 
Verbote, Beschränkungen und Berechtigungen 
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Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006: Nummer auf Liste: 247-714-0, 56 
 
Wassergefährdungsklasse (Anhang 4 der VwVwS (Deutschland)):  (1) Schwach wassergefährdend. 
 
 
Falls noch andere Rechtsvorschriften anzuwenden sind, die nicht bereits an anderer Stelle in diesem 
Sicherheitsdatenblatt aufgeführt sind, dann befinden sie sich in diesem Unterabschnitt. 
 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
 
Stoffsicherheitsbeurteilung nicht benötigt 

 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

 
PU-Systeme, lösemittelfrei, gesundheitsschädlich, sensibilisierend   
 
Voller Wortlaut der Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, 
falls in Abschnitt 2 oder 3 genannt: 
Acute Tox. Akute Toxizität 
Skin Corr./Irrit. Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 
Eye Dam./Irrit. Schwere Augenschädigung/Augenreizung 
Resp. Sens. Sensibilisierung der Atemwege 
Skin Sens. Sensibilisierung der Haut 
Carc. Karzinogenität 
STOT SE Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) 
STOT RE Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition) 
Eye Irrit. Schwere Augenreizung 
Skin Irrit. Hautreizung 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder 

Atembeschwerden verursachen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
H373 Kann die Organe schädigen bei längerem oder wiederholtem Einatmen. 
EUH204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 

 
Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen 
Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die 
Angaben sind in keiner Weise als Analysenzertifikat oder technisches Datenblatt bzw. als Beschreibung 
der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die 
Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck können aus den im Sicherheitsdatenblatt 
angegebenen identifizierten Verwendungen nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie 
bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener 
Verantwortung zu beachten. 
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